
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2002/12/17 2001/11/0051
 JUSLINE Entscheidung
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Index

40/01 Verwaltungsverfahren

90/02 Führerscheingesetz

90/02 Kraftfahrgesetz

Norm

AVG §56;

FSG 1997 §13 Abs1;

FSG 1997 §13 Abs2;

FSG 1997 §5 Abs4;

KFG 1967 §64 Abs1 impl;

Rechtssatz

Nach der ständigen Rechtsprechung zum KFG 1967 (siehe unter anderem das hg. Erkenntnis vom 23. Oktober 1990, Zl.

90/11/0085, mwN), die für den Anwendungsbereich des FSG 1997 übernommen wurde (siehe dazu das hg. Erkenntnis

vom 11. April 2000, Zl. 99/11/0352), kommt dann, wenn die Lenkberechtigung nicht mit gesondertem Bescheid erteilt,

sondern nur ein Führerschein ausgestellt wurde, diesem Bescheidcharakter zu.

Schlagworte

Bescheidcharakter Bescheidbegriff Bejahung des Bescheidcharakters
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